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Eberſtein , und badiſches Amt der Gemeinſchaft Gernſpach ,

Riik Buͤhl , Steinbach , Mahlberg , Stollhofen , Staufenberg ,

K
Kehl und Idar . — Carlsruhe den 23. 1 Julius 1783 . Geh .

Sinterm Cab . Nr . 311 .

Die Aufhebung der Leibeigenſchaft und die Be⸗

freiung von dem Abzug , Abzugs⸗Pfundzoll ,
Manumiſſions⸗ und Expeditions⸗Tax , Land⸗

Selt |
ſchafts⸗Geld ; ferner von dem Leibſchilling , Tod⸗

| fall und Hauptrecht oder Beſthaupt — betreffend .

Carl Friederich von Gottes Gnaden , Mark⸗

graf zu Baden und Hochberg .

Wir ſtehen nunmehro an dem lang gewuͤnſchten Zeit⸗

punct , der Uns in den Stand ſezt , in Unſerer Staats⸗

iie und Finanzverfaſſung verſchiedene Einrichtungen zu treffen ,

Seidio welche Unſere liebe Unterthanen von all zu beſchwerlichen

Auflagen befreien . Wir haben Uns daher entſchloſſen ,

ſogleich mit der Leibeigenſchaft Unſern Unterthanen eine

vorzuͤgliche Erleichterung zu verſchaffen . Damit aber bei den

verſchiedenen vorkommenden Faͤllen deutlich erhelle , was

fuͤr Folgen dieſe Befreiung haben ſolle : ſo erklaͤren Wir ,

daß Wir — ohne Abſicht auf einigen Erſaz der Einkuͤnfte ,

welche aus der Leibeigenſchaft flieſen — in Unſern geſamm⸗

ten Landen , welche unter Unſerer alleinigen unmittelbaren ,

hohen und niedern Gerichtbarkeit und Landeshoheit ſtehen ,

die Leibeigenſchaft von dem heutigen Tag an voͤllig aufheben ,

und Unſere Unterthanen in erſagten Landen hiemit fuͤr

| leibesfrei erklaͤren .

Wobei jedoch dieſelbe , wegen des Unſern Landen zu

leiſtenden Schuzes , und zur Beibehaltung guter Ordnung

|
ſowohl , als anderer noͤthigen und nuͤzlichen Landesanſtal⸗

b | ten , in per Verbindlichkeit zu den Soldaten „ Dienſten und

Frohnen , ſo wie bisher , und in ſo weit ſie nicht durch

Specialbeguͤnſtigungen davon befreit ſind , fernerhin ver —

leiben , auch nicht befugt ſeyn ſollen , ohne Unſere Ein⸗
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willigung auſſer Landes , oder fn einen Unferer Hohen und

niedern alleinigen Gerichtsbarkeit nicht unterworfenen Drt

zu ziehen , noch in andere Kriegsdienſte zu gehen . Im

Uibertretungsfall ſollen aber alle bisherigen Folgen der

Leibeigenſchaft Statt finden und vollzogen werden . Auch
behalten Wir Uns bei denen , welche zu ſolchem Hinwegzug
Unſere Einwilligung auswirken , alle bisherige Manumiſ⸗
ſions ⸗q Abzugs - und andere deßfalls eingefuͤhrte Abgaben
noch zur Zeit und ſo lang bevor , bis Wir durch Vertraͤge
mit andern Staͤnden und Herrſchaften hierin eine billige
Gleichheit und wechſelſeitige Zugsfreiheit werden feſtgeſezt
haken ,

Sn Unfern Landen hingegen wollen Wir die bei ven

vormaligen , mehrern Vertheilungen derſelben entſtandene
und fortgedauerte Auflagen , welche bisher ſowohl bei dem

wechſelſeitigen Uiberzug aus einem der durlachiſchen und

baden⸗ - badiſchen Landes⸗Antheile in den andern „ als auch
in jedem derſelben bei dem Zug von einem Oberamt oder
Amt , oder von einem Ort in das andere , angeſezt und
an Uns entrichtet worden ſind , aufheben , und Unſere Un⸗
terthanen , mit Einſchluß der Wiedertaͤufer und Juden , in
ſofern ſolche unter Unſerer alleinigen unmittelbaren hohen
und niedern Gerichtbarkeit auch Landeshoheit ſtehen , von
folgenden Abgaben ganz und vollkommen befreien :

. ) Von dem Abzug mit Vorbehalt des ſogenannten
Lacherben⸗Geldes ;

. ) Von dem Abzugs⸗Pfundzoll ;
. ) Von dem Manumiſſions - und Expeditions⸗Tax ;
. ) Von dem in Unſern bbadiſchen Landes⸗Antheil

ſogenannten Landſchaftsgeld ;
. ) Von dem Leibſchilling;
. ) Von dem Todfall und Hauptrecht oder Beſt⸗

haupt ) —

*) Zwei Tage nachher , 25. Juli 1783 , wurde die Reſolution noch⸗
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ſo weit dieſe lezte Schuldigkeit auf Perſonen und nicht

auf gewiſſen Guͤtern haftet , alſo mit Vorbehalt des Guͤter⸗

falls , oder wie er ſonſt genannt zu werden pflegt — mit

alleiniger Ausnahme derer Staͤdte , welche an dem Abzug

einen Antheil beziehen , und deren Einwohnern Wir die

obgedachte Freiheit von dem Abzug alsdann erſt bewilligen

werden , wann dieſe Staͤdte ſich bereit erklaͤren , ihren

Antheil an jenen Abgaben ebenfalls aufzuheben — bis

wohin auch diejenigen Unterthanen , ſo in erſagte Staͤdte
ziehen , der Abzugsſchuldigkeit unterworfen bleiben .

In Ruͤckſicht auf auswaͤrtige Verhaͤltniſſe ſehen Wir

Uns weiter genoͤthigt von dieſer Befreiung auszunehmen :

. ) Die Gemeinſchaft Gernsbach , wie uͤberhaupt alle

Orte , die nicht unmittelbar unter Unſerer hohen und nie⸗

dern alleinigen Gerichtbarkeit ſtehn , alſo auch die Frauen⸗

albiſche Ortſchaften , das Kloſter Lichtenthal und die Ge⸗

meinſchaft mit Fuͤrſtenberg im Prechthal , und zwar ſo

fang big , in Anſehung der Gemeinſchaft Gernsbach , das Hoch⸗

ſtift Speyer , ſo wie die übrige , welche mit Uns in Ge⸗

meinſchaft ſind , oder die niedere Gerichtbarkeit beſizen , mit
Uns gleiche Geſinnungen aͤuſſern — und muͤſſein vaher alfe

dergleichen Unterthanen , wenn ſie bisher leibeigen geweſen
ſind , es einsweilen fernerhin noch verbleiben , aug ſie ſo⸗

wohl , als diejenige die dahin ziehen , die damit verbun⸗

dene Abgaben , nebſt dem Abzug entrichten .

. ) Koͤnnen die Unterthanen in Unſerm Antheil der

Grafſchaft Sponheim , nebſt Unſerer Herrſchaft Graͤven⸗

ſtein , zwar ebenfalls noch zur Zeit nicht von der Leibeigen⸗
ſchaft befreit werden , jedoch verwilligen Wir gnaͤdigſt, daß

ſie bei dem Wegzug aus einem Unſerer daſigen Aemter in

— —

getragen , daß auch der fuͤr die Conceſſion oder Conſirmation

einer Vermöͤgens⸗Uibergabe oder Verpfründung beſtandene Tar ,

der der Herrſchaft von jeden 100 fl . des Haupt⸗Vermoͤgens

entrichtet werden mußte , aufgehoben ſey ,
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ein anders , Unſerer alteinigen hohen und niedern Gericht⸗

barkeit und Landeshoheit unterworfenes Amt und Ort in

Unſern ſaͤmtlichen Landen , ſo lang Unſer Antheil an der

Grafſchaft Sponheim bei Unſerm fuͤrſtlichen Haus verbleibt ,

feinen Abzug , kein Landſchaftsgeld , keinen Manumiſſions⸗

und Expeditionstax , auch kein Hauptrecht , Beſthaupt und

Todfall , wo ſolcher bisher uͤblich geweſen — mit Vorbe⸗

halt des fernerhin zu entrichtenden Guͤterfalls — von nun

an entrichten ſollen .

. ) Muͤſſen auch Unſere Leibeigene in dem Flecken

Rhod zur Zeit noch in der Leibeigenſchaft auf die bisherige

Art verbleiben ; wenn ſie aber von da in ein anderes , Un⸗

ſerer alleinigen hohen und niedern Gerichtbarkeit unmittel⸗

bar unterworfenes Amt und Ort ziehen , ſoll ihnen eben⸗

falls die Abzugs⸗ , Pfundzoll - und Manumiſſtons ⸗auch

perſonelle Todfall⸗Abgabe erlaſſen ſeyn , die dortige fremde

Leibeigene hingegen Uns fernerhin todfaͤllig verbleiben .

. ) Wird zwar Unſern leibeigenen Unterthanen in dem

Abts⸗Stab Schwarzach die Leibesfreiheit dermalen eben⸗

falls nicht ertheilt ; Wir ſind aber geneigt , ihnen dieſe

Gnade zußuwenden , wenn das Kloſter Schwarzach das

Gleiche gegen ſeine Leibeigene beobachten wird , und befehlen

indeſſen , daß gleichwohl bis dahin Unſern Leibeigenen , bei

vorkommenden Specialfaͤllen , der Manumiſſionstax , Ab⸗

zug und das Landſchaftsgeld , auf jedesmaliges Anſuchen

ſpeciatim nachgelaſſen werde .

. ) Bleiben die Uns zugehoͤrige Leibeigene , welche in

anderer Herren Laͤndern und Orten wohnen , in dem bishe⸗

rigen Verband der Leibeigenſchaft und Obliegenheit zu Ent —

richtung aller gewoͤhnlichen Abgaben , bis Wir ihretwegen
ein anderes verordnen .

Wie Wir nun bei der Aufhebung dieſer Laſten , die

einzige Abſicht hegen , das Gluͤck Unſerer Unterthanen zu

befoͤrdern , und dadurch einen neuen Beweis geben , wie

unveraͤnderlich angelegen es Uns iſt , Unſere Regenten⸗
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Pflichten zu erfuͤllen , Unſern Unterthanen Unſere kandes⸗

vaͤterlichen Geſinnungen immer mehr zu erproben , und ſo⸗
mit Liebe , Huld und Gnade zu erweiſen : als ſind Wir

auch voraus verſichert , daß dieſelben ſich hierdurch zur fer⸗

nern ſchuldigen Treue , Vertrauen und Ergebenheit gegen
Uns und Unſer fuͤrſtliches Haus aufmuntern laſſen , und

zu dem Wohlſtand des Landes alles , was an ihnen liegt ,
mit verdoppelten Kraͤften beitragen werden .

Ihr das Oberamt habt alles dieſes gehoͤrig zu

nen , wie ſolches geſchehen , an Uns zu berichten , und

ſelbſt hiernach zu achten .

Euch den Verrechnern aber befehlen Wir gnaͤdigſt ,
vom heutigen Tag an , die hiedurch aufgehobene Abgaben
nicht weiter anzuſezen und einzuziehen , davon auch die

noͤthige Bemerkung in Euern Rechnungen zu machen ,

dahingegen die in den unterſtellten Faͤllen Uns vorbehal⸗
tene Manumiſſions⸗ und Abzugs - Abgaben fernerhin zu

erheben und Uns getreulich zu verrechnen .

Inmaſſen Wir Uns verſehen , und Euch mit Gnaden

gewogen verbleiben . Gegeben ꝛc.

detn -Boria

und Dotii

e
eröfft

ch7

Unterbeiba gen

A. Namen der Regenten und Municipalitáten , mit

denen , auf das Anerbieten Carl Friederichs

hin , Conventionen uͤber Abzugs - Befreiungen ,

von Ihm eingegangen worden ſind — und zwar

. ) in der markgraͤflichen Zeit :

mit Daͤnemark , Kur⸗Trier , Kur⸗Pfalz , Kur⸗Sachſen ,

Pfalz⸗Zweibruͤcken , Wirtemberg * ) , Braunſchweig

) Von dieſem jezt koͤnigl. Staat wieder aufgekuͤndet i. J . 1809 —

wahrſcheinlich nur , bis uͤber die beiderſeits erweiterten Staaten

eine neue Convention in Vorwurf kaͤme, die jezt noch gluͤcklicher
im. gangen . teutfhen Bund rege geworden ift ,
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( Herzogthum ) , Sachſen⸗Gotha , Weimar , Hildburghauſen ,

dem Hanau - Lichtenbergiſchen und Muͤnzenbergiſchen , den

Hochſtift Straßburgiſchen Landen , mit der Ortenau ( pro⸗

viſoriſch ) , mit Salm - Kirburg , dem Speyeriſchen Domka⸗

pitel , den Reichsſtaͤdten Speyer , Worms , Offenburg ,

Gengenbach , Zell am Hammerſpach , Schweinfurt , Leut⸗

kirch , Augsburg , Bieberach , dem Ritterſtift Odenheim ,

den fuͤrſtenbergiſchen Munieipalſtaͤdten Haslach , Hauſach ,

Wolfach , vem Abt zu Ettenheim - Muͤnſter , dem von rſee ,
dem Dorf Kehl ; ſodann mit der Republik Genf , den

elſaͤſſiſchen Staͤdten Straßburg , Colmar , Landau , Ha⸗

genau , wie mit der Stadt und dem Thal Muͤnſter im

Elſaß , dem dortigen Flecken Sulz , der zweibruͤckiſchen
Stadt Anweiler .

. ) in der kurfuͤrſtlichen und grosherzoglichen Zeit er⸗

folgten theils ganz neue , theilg auf neuz acquis

rirte ande erweiterte Conventionen — die erſtern

mit dem k. Erzhaus Oeſtreich , mit Frankreich , Preuſſen ) ,

der Schweiz , Baiern , Hannover , Großherzogthum Heſſen

( beſchraͤnkt auf die Staatsdiener ) , Berg , Wuͤrzburg ,

Baireuth , Sachſen - Koburg , Anhalt - Deſſau und Koͤthen,

Yſenburg , Leiningen , Erbach - Erbach , Sikingen ,

Dadurch , daß man ſich die Muͤhe dieſer einzelnen
Tractaten und der ſehr beſtimnten Ausfertigungen nicht

verdrieſſen ließ , wurde es moͤglich , alle Schwierigkeiten

zu uͤberwinden und ſo mit dem Beiſpiel eines groſen

Schuzes der Menſchheit voranzugehen .

„) Der Vertrag mit dieſem koͤnigl. Staate , auch noch von Carl

Friederich angelegt , kam nach Seinem Tod unter unſerm

jezigen Grosherzog , der lüberhaupt in demſelben Grundſaze

fortfuhr — im December 1811 —zur Vollendung .
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B. Muſter einer ſolchen Abzugs - Convention , wie die

meiſten im weſentlichen lauten :

„ Bon Gottes Gnaden urkunden und

bekennen fuͤr Uns , Unſere fuͤrſtliche Erben und Nachfolger ,

das Wir mit des regierenden Herrn Markgrafen zu Baden

und Hochberg Lbden , zu Befoͤrderung des Wohlſtandes

Unſerer beiderſeitigen Laͤnder , Diener und Unterthanen ,

folgenden Vertrag geſchloſſen haben . Es ſollen

. ) vom Tag der wechſelſeitigen Unterzeichnung an ,

alle aus den badiſchen Laͤndern in Unſere Laͤnder ( und um⸗

gewandt ) ziehende Diener und Unterthanen , ohne Aus⸗

nahme , von dem Abzug ( ſoweit ſolcher nicht einzelnen ,

Uns unterworfenen Kloͤſtern , Staͤdten Corporibus oder

Privatperſonen gebührt ) , gaͤnzlich befreit ſeyn .

. ) Soll der Abzug von den in Unſern Laͤndern einem

badiſchen Diener oder Unterthanen ( und umgewandt ) zu⸗

fallenden Erbſchaften , oder verkauften Guͤtern , gaͤnzlich

aufgehoben ſeyn .

. ) Den einzelnen Kloͤſtern , Staͤdten , Corporibus und

Privat in beiderſeitigen Laͤndern , welche bisher von den

aus ihren Bezirken ausziehenden Unterthanen oder expor —

tirten Erbſchaften , den Abzug geng oder zum Theil bezo⸗

gen haben , ſtellen Wir frei , ſolchen fernerhin zu beziehen ;

jedoch alſo , daß hinwiederum von den in ihre Bezirke zie⸗

henden Unterthanen , oder dahin fallenden Erbſchaften ,

der Abzug auf eben die Art , wie ſie denſelben herge⸗

bracht haben , erhoben werden ſoll . Wenn aber dieſe

Privatperſonen , Corpora ꝛc. ſich entſchlieſſen , auch ihres

Orts eine wechſelſeitige Abzugsbefreiung anzunehmen :

ſo ſoll alsdenn auch von den zu ihnen ziehenden Dienern

und Unterthanen , oder Erbſchaften , kein Abzug erhoben

werden ,

So geſchehen 4785 “ .
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6 . An Carl Friederich 1783 *) ,

Poon
þer um Didh ! nimm alle Geegen an ,

Die laut und fill fih in die Wolfen Heben ,
ci Bater , Freund von Deinem Unterthan !

Du machſt ihn frei — und ſeine Kraͤfte lebe

Hoch auf ; mit friſchem Muth

Pfluͤgt er ſein braunes Feld und bindet ſeine Reben ;
Blickt ſeine Kleinen an , mit Luſt und mi ee r lan,
Die die Natur dem Wohlſtand wollte ge

„ Seht , wie bei uns der Fleiß am Abend rupti ”
Er ſagts , und treibt zu ihm die jungen Zy

So gruͤnt ſein Haus , gleich einer ſtarken Eiche ,

Die in wohlthaͤt ' ger Sonne ſteht .

Umweinen einſt ſein Sterbebett die Kinder :

So truͤbet ihn die Vaterſorge minder

Und heil ' ger bleibt , o Fuͤrſt durch Dich ! ſein lezt

Gebet .

Auf , Buͤrger Badens ! bruͤderlicher wandelt

Zuſammen , kuͤßt euch , helft euch , handelt

Nach ſuͤſer Wahl , umtauſchet Siz und Flur ,

Ihr eines Vaters Kinder nur !

Werbt , pflanzt , veredelt Kuͤnſte ! Naͤhret

Euch durch einander ! Schaut , der Fremdling hoͤret:
„ Wie ſanft bei uns der Fleiß am Abend ruht “ —

Bald fluͤchtet er zu euch und mehret
Mit ſeinen Schaͤzen euer Gut .

Umtreibend ſo , durch tauſend Haͤnde
Und aber tauſend , jeglichen Gewinn ,
Geſaͤttigt und beſchaͤftiget ohn ' Ende ,

) Vom Verfaſſer dieſes Geſchichtsbuchs — aus ſeinen Gedichten
S. 61, ( Mannheim , bei Loͤffter, 1811 ) ; auch zuvor beſonders
gedruckt , und in Schlözers St . Anzeigen .
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Bringt eurem Geber dann mit dankbar frohem Sinn

Erworbnen Uiberfluß in reicherm Opfer hin ! —

Der Menſſchheit heil ' ge Rechte retten ,

Sie loͤſen die vom Irrthum angeſchmied ' ⸗
ten Reiten )

Werz fann und thut , dem fteig ? ein Denk

mal anden Pol :

„ In Seines Volkes Heil fand Er des

Herrſchers Wohl “ .

VII .

Einige ſtatiſtiſche Noten uͤber Anbauung , Groͤſe und

Bevoͤlkerung der alt - badiſchen Markgrafſchaft .

Am Schluß der zweiten Regierungsperiode , 1802 ,

zeichnete ich mir , als damaliges Kammer⸗Mitglied , meiſt

aus andern Referaten , die etwelchen Daten auf , welche

hier folgen , weil — wenn ſchon ſie zum Theil durch die

ſpaͤtere Unterbeilage überfluͤſſig geworden ſeyn moͤgen —

die naͤhere Darſtellung der Verhaͤltniſſe , und ſelbſt die der

verſchiedenen Beobachtungsweege , um an daſſelbe Ziel zu

kommen , ein Intereſſe behaͤlt .

. ) An landwirthſchaftlich cultivirtem Boden , fanden

ſich , nach den neueſten Erhebungen , damals angegeben :

Morgenzahl im Durlachiſchen , Bbadiſchen , Summe .

an- Medern . . 152,930 , 96,009 . 248,939 »

an Weinbergen . 12,100 . 6641, 18,741

an Wiefen ` , 63,268 . 41,811 . 105,079 .
——— — —

228,208 . 144,466 . 372,759 .
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